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Amtsblatt
des Wasser- und Abwasser- 

zweckverbandes „Obere Gera“

Frohe  Weihnachten
ALLEN MITBÜRGERINNEN UND MITBÜRGERN

wünsche ich im Namen der Verbandsversammlung 
für die Festtage Freude, innere Ruhe und Frieden 

sowie im Jahr 2024 Gesundheit und persönlichen Erfolg.

Ihr

Dominik Straube
Verbandsvorsitzender WAwZV „Obere Gera“
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Stellenausschreibung
Der Wasser- und Abwasserzweckverband „Obere Gera“ sucht voraussichtlich ab dem 01.03.2024

einen Abwassermeister (m/w/d) oder eine Fachkraft für Abwassertechnik 
mit arbeitsorganisatorischen Aufgaben (m/w/d)

Die Stelle ist unbefristet und in Vollzeit (zurzeit 39 
Wochenstunden) zu besetzen. Der WAwZV „Obe-
re Gera“ ist für die Trinkwasserversorgung und 
die Abwasserbeseitigung für das Gebiet seiner 
Mitgliedsgemeinden zuständig. Das Verbands-
gebiet mit seinen rund 6.500 Einwohnern um-
fasst die Ortsteile Frankenhain, Gräfenroda und 
Liebenstein der Gemeinde Geratal, den Ortsteil 
Gehlberg der Stadt Suhl sowie die Stadt Plaue 
(ohne den Ortsteil Neusiß). Im Verbandsgebiet 
befinden sich drei Kläranlagen.

Das Aufgabengebiet umfasst unter anderem:
•	 Bedienung und Überwachung des reibungslo-

sen Betriebsablaufes der im Verbandsgebiet 
befindlichen Kläranlagen, Pumpstationen und 
sonstiger Abwasserbehandlungsanlagen

•	 Planung und Organisation von Wartungsauf-
gaben

•	 Erkennung und Beseitigung von Betriebsstö-
rungen

•	 Erfassung und Analyse von Betriebsdaten, so-
wie Erstellung des Eigenkontrollberichtes

•	 Mitwirkung bei der Planung von Investitions-
maßnahmen

Folgende Voraussetzungen werden mindestens 
erwartet:
•	 eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung 

als Abwassermeister (m/w/d) oder eine ver-
gleichbare, mindestens dreijährige Ausbildung 
verbunden mit einer langjährigen Berufserfah-
rung als Fachkraft für Abwassertechnik (m/w/d) 
oder Klärwart (m/w/d)

•	 Berufserfahrung im Umgang mit Abwasserbe-
handlungsanlagen

•	 sichere EDV-Kenntnisse
•	 strukturierte und selbstständige Arbeitsweise
•	 Sozialkompetenz, Teamfähigkeit sowie siche-

res und souveränes Auftreten
•	 Teilnahme am Bereitschaftsdienst
•	 Führerschein mindestens Klasse C1 (Klasse 

C1E ist wünschenswert)

Wir bieten Ihnen:
•	 ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis bei 

einem öffentlichen Arbeitgeber
•	 eine Jahressonderzahlung sowie ein Leis-

tungsentgelt entsprechend der tariflichen Vor-
aussetzungen

•	 eine betriebliche Altersvorsorge
•	 eine interessante und abwechslungsreiche Tä-

tigkeit
•	 flexible Arbeitszeiten (Gleitzeit)

•	 Freistellung für Fort- und Weiterbildungsmög-
lichkeiten

Die Anstellung erfolgt im Beschäftigungsverhältnis 
entsprechend der Ausbildung und dem beruflichem 
Werdegang nach den Bestimmungen des Tarifver-
trages für den öffentlichen Dienst (TVöD). Die Ein-
gruppierung erfolgt entsprechend der persönlichen 
Qualifikation und der beruflichen Erfahrung.

Bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher 
Leistung werden schwerbehinderte Menschen 
nach Maßgabe des SGB IX bevorzugt berück-
sichtigt.

Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen sen-
den Sie bitte bis zum 05.01.2024 schriftlich an den

Wasser- und Abwasserzweckverband  
„Obere Gera“

Verbandsvorsitzender  
Herrn Dominik Straube

- persönlich -
An der Glashütte 3

99330 Geratal OT Gräfenroda

oder per E-Mail an  
bewerbung@gemeinde-geratal.de.

Bewerbungen werden gegen einen adressierten 
und ausreichend frankierten Rückumschlag zurück-
gesandt oder können bis 6 Monate nach Abschluss 
des Stellenbesetzungsverfahrens unter der ge-
nannten Adresse abgeholt werden. Kosten, die mit 
der Bewerbung entstehen, werden nicht erstattet.

Datenschutzerklärung
Mit der Übersendung Ihrer Bewerbung erklären Sie 
sich damit einverstanden, dass Ihre Daten gemäß 
gesetzlicher Bestimmungen verarbeitet werden 
dürfen. Eine Weitergabe oder sonstige Übermitt-
lung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt nur 
im Rahmen des Bewerbungsprozesses an in das 
Verfahren involvierte Personen. Sollten Sie diese 
Einwilligung nicht erteilen, können wir Ihre Bewer-
bung nicht verarbeiten. Der Schutz Ihrer personen-
bezogenen Daten bei der Bearbeitung während 
des gesamten Bewerbungsverfahrens ist für uns 
ein wichtiges Anliegen. Daher werden Ihre Daten 
spätestens 6 Monate nach Abschluss des Stellen-
besetzungsverfahrens ordnungsgemäß gelöscht.

Dominik Straube
Verbandsvorsitzender
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Stellenausschreibung
Der Wasser- und Abwasserzweckverband „Obere Gera“ sucht voraussichtlich ab dem 01.03.2024

eine Fachkraft für Wasserversorgungstechnik (m/w/d)
Die Stelle ist unbefristet und in Vollzeit (zurzeit 39 
Wochenstunden) zu besetzen. Der WAwZV „Obe-
re Gera“ ist für die Trinkwasserversorgung und 
die Abwasserbeseitigung für das Gebiet seiner 
Mitgliedsgemeinden zuständig. Das Verbands-
gebiet mit seinen rund 6.500 Einwohnern um-
fasst die Ortsteile Frankenhain, Gräfenroda und 
Liebenstein der Gemeinde Geratal, den Ortsteil 
Gehlberg der Stadt Suhl sowie die Stadt Plaue 
(ohne den Ortsteil Neusiß).

Das Aufgabengebiet umfasst unter anderem:
•	 Bedienung, Überwachung, Inspektion, War-

tung und Reparatur von Anlagen der Wasser-
gewinnung, -aufbereitung, -förderung, -spei-
cherung und -verteilung

•	 Herstellung von Rohrleitungssystemen
•	 Wechsel von Hauswasserzählern
•	 Erkennung und Beseitigung von Betriebsstö-

rungen
•	 Führen und Bedienen von Fahrzeugen, Ar-

beitsmaschinen und technischen Hilfsmitteln
•	 Einbindung in den Bereitschaftsdienst des WA-

wZV „Obere Gera“

Folgende Voraussetzungen werden mindestens 
erwartet:
•	 eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung 

als Fachkraft für Wasserversorgungstechnik 
(m/w/d), Anlagenmechaniker für Versorgungs-
technik (m/w/d) oder eine vergleichbare, min-
destens dreijährige abgeschlossene Berufs-
ausbildung

•	 Berufserfahrung im Umgang mit Wasseraufbe-
reitungsanlagen

•	 Rohrnetzkenntnisse sind wünschenswert
•	 sichere PC-Kenntnisse
•	 strukturierte und selbstständige Arbeitsweise
•	 Sozialkompetenz, Teamfähigkeit sowie siche-

res und souveränes Auftreten
•	 Teilnahme am Bereitschaftsdienst
•	 Führerschein mindestens Klasse B (Klasse 

C1/C1E ist wünschenswert)

Wir bieten Ihnen:
•	 ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis bei 

einem öffentlichen Arbeitgeber
•	 eine Jahressonderzahlung sowie ein Leis-

tungsentgelt entsprechend der tariflichen Vor-
aussetzungen

•	 eine betriebliche Altersvorsorge
•	 eine interessante und abwechslungsreiche Tä-

tigkeit
•	 flexible Arbeitszeiten (Gleitzeit)
•	 Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Die Anstellung erfolgt im Beschäftigungsverhält-
nis entsprechend der Ausbildung und dem beruf-
lichem Werdegang nach den Bestimmungen des 
Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD). 
Die Eingruppierung erfolgt entsprechend der per-
sönlichen Qualifikation und der beruflichen Erfah-
rung.

Bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher 
Leistung werden schwerbehinderte Menschen 
nach Maßgabe des SGB IX bevorzugt berück-
sichtigt.

Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen sen-
den Sie bitte bis zum 05.01.2024 schriftlich an 
den

Wasser- und Abwasserzweckverband  
„Obere Gera“

Verbandsvorsitzender  
Herrn Dominik Straube

- persönlich -
An der Glashütte 3

99330 Geratal OT Gräfenroda

oder per E-Mail an  
bewerbung@gemeinde-geratal.de.

Bewerbungen werden gegen einen adressierten 
und ausreichend frankierten Rückumschlag zu-
rückgesandt oder können bis 6 Monate nach Ab-
schluss des Stellenbesetzungsverfahrens unter 
der genannten Adresse abgeholt werden. Kosten, 
die mit der Bewerbung entstehen, werden nicht 
erstattet.

Datenschutzerklärung
Mit der Übersendung Ihrer Bewerbung erklären 
Sie sich damit einverstanden, dass Ihre Daten ge-
mäß gesetzlicher Bestimmungen verarbeitet wer-
den dürfen. Eine Weitergabe oder sonstige Über-
mittlung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt 
nur im Rahmen des Bewerbungsprozesses an in 
das Verfahren involvierte Personen. Sollten Sie 
diese Einwilligung nicht erteilen, können wir Ihre 
Bewerbung nicht verarbeiten. Der Schutz Ihrer 
personenbezogenen Daten bei der Bearbeitung 
während des gesamten Bewerbungsverfahrens 
ist für uns ein wichtiges Anliegen. Daher werden 
Ihre Daten spätestens 6 Monate nach Abschluss 
des Stellenbesetzungsverfahrens ordnungsge-
mäß gelöscht.

Dominik Straube
Verbandsvorsitzender
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075-19/10/23 vom 19.10.2023
Die Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserzweck-
verbandes „Obere Gera“ (WAwZV) beschließt den Ankündi-
gungsbeschluss zur Erhebung der Wasser- und Abwasserge-
bühren ab dem 01. Januar 2024 und dem Gebührenzeitraum 
bis 2027. Der WAwZV erhebt Gebühren für die Wasserver- und 
Abwasserentsorgung nach folgenden Satzungen:

•	 Gebührensatzung zur Wasserbenutzungsatzung des Was-
ser- und Abwasserzweckverbandes „Obere Gera“ (GS-WBS)

•	 Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung des Wasser- 
und Abwasserzweckverbandes „Obere Gera“ (GS-EWS)

•	 Satzung über die Erhebung von Gebühren für Straßenent-
wässerung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes 
„Obere Gera“ (SGS)

Bei diesen Satzungen handelt es sich um genehmigungspflich-
tige Rechtsnormen gemäß § 2 Absatz 4a Satz 1 Nr. 2 ThürKAG.
Die Verbandsversammlung beschließ die Ankündigung der Was-
ser- und Abwassergebühren laut Anlage. Die Anlage ist Bestand-
teil des Beschlusses.

Nicht öffentlicher Teil

076-19/10/23 vom 19.10.2023
Die Niederschrift der 11. Sitzung der Verbandsversammlung des 
WAwZV „Obere Gera“ vom 14.08.2023 (nicht öffentlicher Teil) 
wird genehmigt.

077-19/10/23 vom 19.10.2023
Die Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserzweckver-
bandes „Obere Gera“ beschließt die Absichtserklärung zur Eigenbe-
triebsgründung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Obere 
Gera“, hiermit verbunden sind die Erstellung eines Gründungsbe-
schlusses, die Erarbeitung einer Betriebssatzung, die Wahl und Auf-
stellung einer Werkleitung und die Akquise von Fachpersonal.

Dominik Straube
Verbandsvorsitzender
des WAwZV „Obere Gera“

Ankündigungsbeschluss

zur Erhebung der Wasser- und Abwassergebühren  
des Wasser- und Abwasserzweckverbandes (WAwZV)  
„Obere Gera“ ab dem 1. Januar 2024 und dem  
nachfolgenden Gebührenzeitraum bis 2027

Die Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserzweck-
verbandes „Obere Gera“ (WAwZV) hat in seiner öffentlichen 
Sitzung vom 19.10.2023 den Ankündigungsbeschluss zur Erhe-
bung der Wasser- und Abwassergebühren ab dem 01. Januar 
2024 und dem Gebührenzeitraum bis 2027 beschlossen.

Der WAwZV erhebt Gebühren für die Wasserver- und Abwasse-
rentsorgung nach folgenden Satzungen:

•	 Gebührensatzung zur Wasserbenutzungsatzung des Was-
ser- und Abwasserzweckverbandes „Obere Gera“ (GS-WBS)

•	 Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung des Wasser- 
und Abwasserzweckverbandes „Obere Gera“ (GS-EWS)

•	 Satzung über die Erhebung von Gebühren für Straßenent-
wässerung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes 
„Obere Gera“ (SGS)

Bei diesen Satzungen handelt es sich um genehmigungspflich-
tige Rechtsnormen gemäß § 2 Absatz 4a Satz 1 Nr. 2 ThürKAG.

Die Verbandsversammlung beschließ die Ankündigung der Was-
ser- und Abwassergebühren wie folgt:

Wassergebühren

Grundgebühren 2024 - 2027 zuzüglich MWSt:

Wohneinheiten (WE) 143,93 je WE und Jahr
bei Zählergröße mit
Dauerdurchfluss bis Q³4
Dauerdurchfluss bis Q³10
Dauerdurchfluss bis Q³16

236,04 € / Zähler / Jahr
590,09 € / Zähler / Jahr
944,15 € / Zähler / Jahr

Wasserverbrauchsgebühr
zuzüglich MWSt: 1,77 € / m³

Abwassergebühr

Grundgebühren 2024 - 2027 zuzüglich MWSt:

1. Volleinleiter
Wohneinheiten (WE) 90,00 je WE und Jahr

Amtliche Bekanntmachungen  
des Wasser- und Abwasser- 
zweckverbandes „Obere Gera“

Bekanntmachung der Sitzungen  
der Verbandsversammlung

Bekanntmachung

des WAwZV „Obere Gera“,

Am Donnerstag, den 14. Dezember 2023, findet um 18:30 Uhr 
im Sitzungszimmer der Gemeindeverwaltung Geratal, Grä-
fenroda, An der Glashütte 3, 99330 Geratal die nächste öffent-
liche Sitzung statt.

Tagesordnung: I. öffentlicher Teil:
1.	 Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 

und der Beschlussfähigkeit der Verbandsversammlung
2.	 Beratung und Beschlussfassung zu Geschäftsordnungsan-

trägen zur Tagesordnung
3.	 Genehmigung der Niederschrift der 12. Sitzung der 

Verbandsversammlung des WAwZV „Obere Gera“ am 
19.10.2023 (öffentlicher Teil)

4.	 Beratung und Beschlussfassung zur Änderung der Nut-
zungsdauer entsprechend der aktuellen Afa-Tabelle für Bau-
werke der Wasserver- und Entsorgung

5.	 Beratung und Beschlussfassung - Gebührensatzung zur 
Wasserbenutzungssatzung (GS-WBS) des Wasser- und Ab-
wasserzweckverbandes „Obere Gera“

6.	 Beratung und Beschlussfassung - Gebührensatzung zur 
Entwässerungssatzung (GS-EWS) des Wasser- und Abwas-
serzweckverbandes „Obere Gera“

7.	 Beratung und Beschlussfassung - Straßenentwässerungs-
gebührensatzung (SEGS) des Wasser- und Abwasser-
zweckverbandes „Obere Gera“

8.	 Beratung und Beschlussfassung Haushaltssatzung des WA-
wZV „Obere Gera“ für das Haushaltsjahr 2024 - einschließ-
lich Stellenplan

9.	 Beratung und Beschlussfassung der mittelfristigen Ergeb-
nis- und Finanzplanung mit Investitionsprogramm des WA-
wZV „Obere Gera“ für die Haushaltsjahre 2024-2027

10.	 Sonstige Informationen und Mitteilungen des Verbandsvor-
sitzenden und der Geschäftsleiterin

11.	 Anfragen der Verbandsräte
12.	 Einwohneranfragen

Dominik Straube
Vorsitzender
des WAwZV „Obere Gera“ � -Siegel -

Bekanntmachung von Beschlüssen 
der Verbandsversammlung

Beschlüsse der 12. Verbandsversammlung  
des Wasser- und Abwasserzweckverbandes  
(WAwZV) „Obere Gera“ vom 19.10.2023
074-19/10/23 vom 19.10.2023
Die Niederschrift der 11. Sitzung der Verbandsversammlung des 
WAwZV „Obere Gera“ vom 14.08.2023 (öffentlicher Teil) wird ge-
nehmigt.
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Dank der sehr guten Zusammenarbeit mit unseren Dienstleis-
tern und Geschäftspartnern gelang es uns u.a. Wasserverluste 
zu minimieren und die Wirtschaftlichkeit des Zweckverbandes 
auf eine solide Basis zu führen. Wir hoffen im neuen Jahr auf 
fachmännischen Zuwachs, um unser kleines Team zu verstärken 
und unsere Leistungsfähigkeit fortlaufend zu verbessern.

Besonderen Dank entrichten wir an die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Gemeinde Geratal, welche den Zweckverband auf 
vielfältigste Weise bei der Erfüllung seiner Aufgaben unterstützt.

An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Kundinnen und Kun-
den für das uns entgegengebrachte Vertrauen in dieser oftmals 
hektischen und ungewissen Zeit bedanken. Ein großes Danke-
schön gilt insbesondere denen, die uns auch in diesem Jahr, in 
Form der digitalen Zählerstandmeldung unterstützt haben.

Ihr Wasser- und Abwasserzweckverband
„Obere Gera“

bei Zählergröße mit
Dauerdurchfluss bis Q³4 147,60 € / Zähler / Jahr
Dauerdurchfluss bis Q³10 369,00 € / Zähler / Jahr
Dauerdurchfluss bis Q³16 590,40 € / Zähler / Jahr

2. Kanaleinleiter
Wohneinheiten (WE) 90,00 je WE und Jahr
bei Zählergröße mit
Dauerdurchfluss bis Q³4 147,60 € / Zähler / Jahr
Dauerdurchfluss bis Q³10 369,00 € / Zähler / Jahr
Dauerdurchfluss bis Q³16 590,40 € / Zähler / Jahr

3. Direkteinleiter
Wohneinheiten (WE) 13,31 je WE und Jahr

Einleitgebühr (Verbrauchsgebühr)
Volleinleiter (VE) 4,91 € / m³
Kanaleinleiter (KA) 2,90 € / m³
Kanaleinleiter mit vollbiologischer Kleinkläranlage (VB) 2,30 € / m³
Direkteinleiter (KE) 0,55 € / m³

Einleitgebühr für Niederschlagswasser 0,56 € / m³
Straßenentwässerungsgebühr 0,61 € / m³
Gebühr für Fäkalienentsorgung 58,41 € / m³

Vorsorglich wird wegen möglicher Veränderungen bei der finalen Ab-
stimmung zur Gebührenkalkulation durch die Prüfungsgremien ein 
prozentualer Aufschlag von 10 % auf alle Gebühren angekündigt.

Alle Gebühren werden zuzüglich mit der aktuell gültigen gesetz-
lichen Umsatzsteuer erhoben.

Ab dem 01.01.2024 werden sechs Vorauszahlungsraten der 
Wasser- und Abwassergebühren mit den Fälligkeiten 15.02., 
15.04., 15.06., 15.08., 15.10. und 15.12. festgesetzt.

Dominik Straube �  -Siegel-
Verbandsvorsitzender
WAwZV „Obere Gera“

Mitteilungen

Danksagung
Das Jahr 2023 neigt sich dem Ende zu und der Wasser- und Ab-
wasserzweckverband „Obere Gera“ war nicht untätig.
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